
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1981/1/27 10Os118/80,
13Os10/91 (13Os11/91), 11Os22/92
(11Os23/92, 11Os28/92), 11Os6/93,

13Os
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1981

file:///


Norm

MRK Art6 Abs3 litd IV4

StPO §3

StPO §281 Abs1 Z4

StPO §463

Rechtssatz

Nach der in § 3 StPO statuierten P8icht zur Erforschung der materiellen Wahrheit darf die beantragte Vernehmung von

Tatzeugen zur Überführung oder Entlastung eines leugnenden Angeklagten prinzipiell nicht abgelehnt werden; dies gilt

gerade auch für das Verfahren über Schuldberufungen. Nur besondere - (auch) durch die Antragsbegründung nicht in

Frage gestellte - Erwägungen, welche im konkreten Fall zur Annahme führen, daß die verlangte Beweisaufnahme

keinesfalls zur Wahrheitsfindung beitragen kann, können die Ablehnung eines solchen Antrages rechtfertigen.
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